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Die Wahlgesetznovelle 
Die derzeit geltenden gesetzlichen Bestim

mungen für die Landtagswahlen sind, wie be
reits allseits bekannt ist, teilweise lückenhaft 
und stehen teils miteinander im Widerspruch. 
Deshalb hat  sich die Notwendigkeit ergeben, 
im Landtag eine Wahlgesetznovelle zu behan
deln, die diese Lücken ausfüllt und die Wider
sprüche beseitigt. Im Zuge dieser Bereinigung 
geht man  nun auch daran, einen schwerwiegen
den Fehler im Art. 22 des Gesetzes über die 
Einführung des Verhältniswahlrechtes aus dem 
Jahre 1939 zu beseitigen. Es tot sich nämlich 
ergeben, daß nach der  bisherigen Regelung des 
Art. 22 der Fall eintreten kann, daß eine Partei, 
die bei der Wahl  eine Mehrheit von 120—150 
Stimmen im Lande erreicht hat, im Landtage 
trotzdem weniger Mandate erhält, als eine Par
tei mit einem um obige Zahl geringeren Stim
menergebnis, mit anderen Worten, es kann also 
der Fall eintreten, daß die Minderheit im Lande 
regiert. Es entspricht nur den Forderungen der 
Gerechtigkeit, daß dieser  Fehler dm Wahlgesetz 
ausgemerzt wird. Schließlich schützt diese neue 
Regelung jede Partei, die  an der Wahl teil
nimmt, und d e r  es gelingt, mehr  als 50% der 
Stimmen auf sich zu vereinigen. iDie Union be
zeichnet die neue Regelung als kompliziert und 
behauptet, daß dadurch die beiden historischen 
Wahlkreise aufgehoben würden. 

Es muß im Interesse der Oeffentlichkeit ein 
für alle mal festgestellt werden, daß durch die 
Wahlgesetznovelle an den beiden in der Ver
fassung verankerten Wahlkreisen nidit gerüt
telt wird, daß also der Wahlkreis Unterland mit 
6 Abgeordneten und der Wahlkreis Oberland 
mit 9 Abgeordneten weiterbestehen bleibt. 

Für die Mandatsverteilung an die Parteien 
gelten weiterhin die bisherigen gesetzlichem 
Bestimmungen. Daran wird nichts geändert; 
die beiden Wahlkreise bestehen also weiter, 
das Unterland stellt 6, und das Oberland 9 Ab
geordnete. Lediglich der oben schon aufgezeich
nete Fall, daß eine Partei zwar mehr als 50% 
der Stimmen (absolute Mehrheit), aber nicht 
die Mehrheit de r  Abgeordneten hat, findet eine 
Regelung, d ie  jedenfalls nicht komplizierter ist, 
als jedes andere Gesetz, welches auf wahl
arithmetischen Ueberlegungen aufbauen muß. 

Nachstehend veröffentlichen wir den Wort
laut des Verfassungsgesetzes und des Gesetzes 
betr. die Abänderung des Gesetzes vom 31. Au
gust 1922 LGB1. Nr. 28, betr. die Ausübung der  
politischen Volksrechte in Landesangelegenhei
ten, sowie des Gesetzes vom 18. Januar  1938 
über die Einführung des  Verhältniswahlgeset
zes Ländesgesetzblatt LGB1 Nr. 4, Jahrgang 
1939. 

••F* Beide Gesetze bedürfen noch der Sank
tion durdi den Landesfürsten. 

Verfassungsgesetz 
Art. 1 

Art. 47, Absatz 1, der Verfassung erhält fol
genden Wortlaut: Die Mandatsdauer zum Land
tag beträgt vier Jahre mit der Maßgabe, daß 
die ordentlichen Landt^gswahlen jeweils im 
Februar oder März jenes Kalenderjahres statt
finden, in welches das Ende des  vierten Jahres 
fällt. Wiederwahl ist zulässig. 

Die Versammlung de r  Wählergruppen, wel
cher ein Abgeordneter zugehört, h a t  das Recht, 
über Antrag de r  Fraktion der betreffendein 
Wählergruppe den Abgeordneten aus wichtigen 
Gründen aus dem Landtage abzuberufen. 

Art. 2 
Art. 59 de r  Verfassung erhält folgenden 

Wortlaut: / 
Ueber Wahlbeschwerden entscheidet der  

Staatsgerichtshof. 
Der  Landtag prüft die  Gültigkeit der  Wahl  

seiner Mitglieder und de r  Wahl als solcher auf 
Grund de r  Wahlprotokolle und auf  Grund et

waiger Entscheidung des Staatsgerichtshofes 
(Validierung). I 

Art. 3 1 
Art. 97 der Verfassung erhält folgenden Wort

laut: | 
Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, 

unterliegen sämtliche Entscheidungen oder Ver
fügungen der Regierung dem Rechtsmittel d e r  
Beschwerde a n  die Verwaltungsbeschwerde-
Instanz. Dieselbe besteht aus  einem vom Laii* 
desfürsten über Vorschlag des Landtages ex|* 
nannten rechtskundigen Vorsitzenden und des) 
sen Stellvertreter sowie vier vom Landtage ge' 
wählten Rekursrichtern mit ebensovielen Stell» 
Vertretern. Der Vorsitzende uind sein Stellverp 
treter müssen gebürtige Liechtensteiner sein. 

Ihre Amtsdauer fällt mit jener des Landtaj 
ges zusammen und endet mit ihrer Neubestelj» 
lung. Der Landtag h a t  in seiner ersten Sitzung 
für das  Amt des  Vorsitzenden und des  Stellver
treters Vorschläge zu machen, sowie die Rekürs-
lichter und deren Stellvertreter zu wählen. 

Art. 4 
Das Verfassungsgesetz vom 18. Juni  1949, 

Nr. 11, wird hiemit aufgehoben. | 
Art. 5 

Dieses Gesetz wird als dringlich erklärt und 
tritt mit dem Tage de r  Kundmachung in Kraft. 

Gesetz 
betreffend die Abänderung des  Gesetzes vom 
31. August 1922, LGB1 Nr. 28, betreffend die 
Ausübung der politischen Volksrechte in Lan
desangelegenheiten, sowie des  Gesetzes vom 
18. Januar  1939, über die Einführung des Ver
hältniswahlrechtes, LGB1 Nr. 4, Jahrgang 1939. 

I. Das Gesetz vom 31. August 1922, LGB1 Nr. 28 
betr. die Ausübung der politischen Volksrech
te in Landesangelegenhei'ten wird wie folgt 
abgeändert: 

Art. 1 
Art. 2, Ziffer (1), (2) und (3) Iii. a erhalten 

folgenden Wortlaut: 
(1) Aktiv und  passiv wähl- und stimmberech

tigt sind alle eigenberechtigten liechtensteini
schen Staatsbürger männlichen Geschlechts* 
welche das  21. Alters jähr vollendet, seit einem 
Monat vor  der "\yahl oder Abstimmung im Lan
de  ordentlichen Wohnsitz (Art. 32 ff PGR) ha
ben und nicht im Wahl- u n d  Stimmrecht einge
stellt sind. 

(2) Insbesondere behalten daher Personen, 
die sich im Auslande zum Zwecke des Besuches 
einer Lehranstalt oder zu zeitweiliger Arbeit 
wie Saisonarbeit oder vorübergehend in einer 
Heilanstalt aufhalten, ihr Stimmrecht bei und 
sind in das  Wahl- und Stimmrechtsregister oh
ne weiteres von amtswegen aufzunehmen (Art. 
5). 

(3) Vom aktiven und passiven Wahl- und 
Stimmrecht sind ausgeschlossen bezw. in dem
selben eingestellt, Personen 
a) welche bevormundet sind. (Ausgenommen ist 

die  Vormundschaft auf eigenes Begehren, so
wie sämtliche Fälle der Beistandschaft und 

" Beiratschaft). 
Art. 2 

Art. 14, Ziffer (4) erhält folgenden Wortlaut: 
(4) Ordentliche Landtagswahlen finden je

weils im Monat Februar oder März statt, außer
ordentliche nach Erfordernis. 

Art. 3 
Art. 19 erhält  folgenden Wortlaut:  
(1) Gegen die Wahl  in einem Wahlkreise 

oder im ganzen Lande oder gegen einen oder 
mehrere Abgeordnete oder Ersatzabgeordnete 
kann durch einen oder mehrere Wahlberechtig
te oder eine Wäihlergruppe d e s  bezüglichen 
Wahlkreises au s  d e n  nachstehend angeführten 
Nichtigkeitsgründen Wahlbeschwerde bei de r  
Regierung eingereicht werden: 

(2) Die Wahl eines Abgeordneten oder Er
satzabgeordneten ist nichtig, wenn dem G e  
wählten die gesetzlichen Eigenschaften abge-
hen.  

(3) Die Wahl  ist  nichtig, wenn im Wahlvor
bereitungsverfahren, beim Wahlvorgang oder  
bei de r  Ermittlung des Wahlergebnisses 
a) zwingende Gesetzesvorschriften nicht einge

halten wurden, 
b) gesetzwidrige Einwirkungen, oder 
c) strafbare Umtriebe, oder 
d) grobe Unregelmäßigkeiten stattgefunden h a 

ben. 
Die in lit. a), b), c) und d) erwähnten Tatbe

stände machen aber  d i e  Wahl  nicht ungültig, 
wenn sie auf das  Wahlergebnis keinen erheb
lichen Einfluß gehabt haben oder haben konn
ten. 

(4) Haben ein oder mehrere Nicbtwahlbe-
rechtigte als Wähler  teilgenommen, so  bleibt 
die Wahl  gültig, wenn die  dadurch, entstehen
de Differenz in de r  Stimmen^ahl keinen Ein
fluß auf das  Wahlergebnis hat; ist dieses aber  
der Fall, so ist die Wahl  ebenfalls nichtig. 

(5) Die Wahlbeschwerde ist  bei sonstigem 
Ausschluß binnen drei  Tagen nach der  Wahl  
bei der Regierung anzumelden. Der Wahl tag  
'zählt, bei de r  Fristberechnung nicht. Die Be
schwerdeschrift ist bei sonstigem Ausschluß hin
nen weiteren fünf Tagen bei d e r  Regierung ein
zureichen und ha t  bestimmte Anträge z u  en t 
halten und die  Tatsache anzugeben, au f  wel
che sich die Beschwerde gründet, sowie die  Be
weismittel zu bezeichnen, welche dem Nach
weis de r  Tatsachen dienen sollen. Die Regie
rung ha t  jedem, d e r  eine Wahlbeschwerde 
rechtzeitig angemeldet hat,  die Einsicht in  d ie  
Wahlakten zu gestatten. 

\ 

(6) Die Regierung h a t  die Beschwerdeschrift 
mit den  vorliegenden Wahlakten unverzüglich 
an  d e n  Staatsgerichtshof zu  übermitteln. Der 
Staatsgerichtshof leitet hierauf nach dem Ge
setz über den Staatsgerichtshof vom 5. Oktober 
1925 (Art. 36) ein Ermittlungsverfahren ein. Der  
Staatsgerichtshof entscheidet nach den Bestim
mungen des  Gesetzes endgültig im Rahmen 
der Beschwerdeanträge über  die  Wahl de r  Mit
glieder des Landtages oder die  Wahl  als solche 
(Art. 59 de r  Verfassung). 

(7) Wenn  die Regierung auf Grund de r  Wahl
protokolle oder sonstwie feststellt, daß  d i e  
Wahlen an  einer Nichtigkeit leiden, so wird sie  
ihrerseits binnen zehn Tagen, den  Wahl tag 
nicht gerechnet, beim Staatsgerichtshof Anzei
ge erstatten, de r  in diesem Falle von amtswe
gen über die  Gültigkeit d e r  Wahl entscheidet. 

(8) W e n n  einem gewählten Abgeordneten 
oder Ersatzabgeordneten d ie  gesetzlichen Ei
genschaften abgehen, so erklärt  de r  Staatsge
richtshof dessen Wahl  für nichtig. Zugleich h a t  
e r  in sinngemäßer Anwendung des Art. 29 d e s  
Gesetzes über die  Einführung des Verhältnis-
Wahlrechtes LGB1 1939 Nr. 4 den  nächstfolgen
den Kandidaten d e r  betreffenden Wahlliste für 
gewählt zu erklären. 

(9) Sind die von der Hauptwählkommission 
überprüften Gemeindeergebnisse falsch zusam
mengezählt worden, oder ist der Hauptwahl
kommission oder vereinigten Hauptwahlkom
mission ein anderer Rechnungsfehier unterlau
fen, oder sind die  Bestimmungen der  Art. 22 bis 
27 des Gesetzes betreffend die Einführung des 
Verhältniswahlrechtes unrichtig angewandt 
worden, und haben oder können diese Gescheh
nisse au f  das Wahlergebnis einen erheblichen 
Einfluß (Abs. 3, 2. Satz) haben, so berichtigt d e r  
Staatsgerichtshof d ie  Ergebnisse und die Zutei
lung de r  Mandate. 

(10) In allen anderen Fällen der  Nichtigkeit 
erklärt de r  Staatsgerichtshof die Wahlen  für  
den betreffenden Wahlkreis als nichtig, wor
auf die  Regierung unverzüglich neue Wahlen 
anzuordnen hat .  

(11) Gegen d ie  Entscheidung des  Staatsge
richtshofes über  e ine  Wahlbeschwerde ist n u r  
das Rechtsmittel d e r  Erläuterung gegeben. 

(12) Der Staatsgerichtshof ha t  der  Regierung 

Weihnachtsgratifikation 
Mit dem Inhalt der  Einsendung des Liechten

steiners, der  lange im Ausland arbeitete, gehen 
auch sidier alle Industrie-Unternehmen einig. 
Es versteht sich von selbst, daß jedes Unter
nehmen, am Schluß des  Jahres  eine besondere 
Anerkennung durch eine Weihnachtsgratifika
tion zum Ausdruck bringt, daß aber ein öffent
licher Dank in den  Landeszeitungen einen 
Schönheitsfehler darstellt. 

Wir  würden empfehlen, d a ß  über die  Indu
striekammer jeweils am Schluß des  Jahres ein 
zusammenfassender Bericht zur Veröffentlichung 
gelangt, aus  welchem hervorgeht, welche be
sonderen Leistungen der  liechtensteinischen In
dustrie im vergangenen J ah r  gelungen sind. Es 
kann sich hierbei um besondere technische Lei
stungen, das  Herausbringen neuer Produkte 
oder das Erschließen neuer  Märkte , handeln. 
Solche Informationen werden für  die Oeffent
lichkeit von größerem Interesse sein, als d ie  
stereotypen Danksagungen für Weihnachtsgra
tifikationen. Ueberhaupt ist es von Wichtig
keit, daß die Landespresse Einsendungen, d ie  
Industrie-Unternehmen betreffen, nicht aufneh
men sollte , wenn nicht von den Unterneh
mensleitungen oder von d e r  Industriekammer 
die Zustimmung vorliegt. Die Redaktionen kön
nen bestimmt nicht immer unterscheiden, wel
che Informationen zutreffend und  für die Un
ternehmen akzeptabel sind. 

Ein Unternehmer. 

in jedem Falle eine Ausfertigung der  Entschei
dung zuzustellen. 

(13) Der Landtag prüft die  Gültigkeit de r  
Wahlen seiner Mitglieder au f  Grund der  Wahl
protokolle und etwaiger Entscheidungen des  
Staatsgerichtshofes. Zu diesem Zpecke ha t  die  
Regierung dem nächsten Landtage die erwähn
ten Akten vorzulegen. 

II. Das Gesetz vom 18. Januar 1939 Uber die 
Einführung des Verhältniswahlrechtes wird 
wie folgt geändert: 

Art. 4 
Art. 21, Absatz 2 erhält 'folgenden Wortlaut:  
Die Hauptwahlkommission h a t  die  Gemein

deergebnisse zu überprüfen. Bei d e r  Ueberprü-
fung der Wahlergebnisse einer jeden einzelnen 
Gemeinde sind ihre in Art. 20, Absatz 3, e r 
wähnten Ueberbringer zuzuziehen. Die Haupt
wahlkommission h a t  über ihre Verhandlungen 
ein Protokoll zu führen. Nach de r  Protokollie
rung sind die Stimmzettel zu vernichten. 

Art. 21 erhält folgenden dri t ten Absatz: 
Darauf versammeln sich d ie  'beiden Haupt

wahlkommissionen und die Regierung in Va
duz und nehmen gemeinsam die Zuteilung d e r  
Mandate gemäß den Bestimmungen d e r  Art. 22 
bis 27 vor, Der Regierungschef leitet diese Sit
zung. Auch über diese Verhandlungen ist ein 
Protokoll zu führen. 

Art. 5 
Art. 22, Absatz 7, erhält folgenden Wortlaut:  
(7) In jedem Falle ha t  die Partei, welche d ie  

Mehrheit der  gemäß Absatz 3 dieses Artikels 
bei der Zuteilung de r  Mandate zu berücksichti
genden gültigen Stimmen des ganzen Landes 
erreicht hat  (Mehrheitspartei), Anspruch auf 
die Mehrheit der  Abgeordnete^ im Landtag. 
Wenn nun d ie  Zuteilung d e r  Mandate gemäß 
Absatz 4, 5 und 6 dieses Artikels für diese Par
tei nicht die Mehrheit  der  Abgeordneten ergibt, 
so geschieht die  Zuteilung der.  Mandate nach 
diesem Absatz und es sind de r  Mehrheitspartei 


